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         nicht genehmigt 

         
      

 (Datum, Unterschrift) 

 

 

Prüfungsausschuss des Studiengangs Informatik

 

An den Prüfungsausschuss der Informatik
Technischen Universität Braunschweig 
Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät 
Rebenring 58a 
38106 Braunschweig 
 

Antrag auf Streichung von überzähligen Modulen im Wahlpflichtbereich Informatik 
 

 

Studiengang:   Bachelorstudiengang Informatik (BPO 2014)  Masterstudiengang Informatik (MPO 2014) 

   Bachelorstudiengang Informatik (BPO 2015)  Masterstudiengang Informatik (MPO 2015) 

  

  

 

Name, Vorname:              

 

Matrikelnummer:       E-Mail Adresse:       

Hinweis: 

§ 4 Absatz 18 BPO 2014/2015 / § 4 Absatz 19 MPO 2014/2015:
Sind nach der Erfüllung aller für den erfolgreichen Studienabschluss notwendigen Leistungen mehr Leistungspunkte im 

Wahlpflichtbereich Informatik erbracht worden als erforderlich, werden überzählige Modulleistungen entsprechend ihres 

Prüfungsdatums in zeitlich umgekehrter Reihenfolge (neueste Leistungen zuerst) gestrichen. Hiervon kann auf Antrag an den 

Prüfungsausschuss abgewichen werden, jedoch nur im Wahlpflichtbereich Informatik im Umfang von maximal 15 Leistungspunkten.  

  

Ich beantrage beim Prüfungsausschuss die Streichung folgender Modulleistungen aus dem Wahlpflichtbereich Informatik: 
 

Name des Moduls: LP 

  

  

  

 

       

Datum                                         Unterschrift  

 

 

ACHTUNG: 

Der Antrag muss spätestens bis vier Wochen nach Erbringen der letzten Prüfungsleistung, die zum erfolgreichen 

Abschluss des Studiums erforderlich ist, gestellt werden.  

Gestrichene Module werden nicht zur Berechnung der Gesamtnote bzw. zur Erfüllung der Gesamtanzahl der zu 

erbringenden Leistungspunkte herangezogen. Die gestrichenen Module werden nicht auf dem Zeugnis aufgeführt und 

können nicht in Zusatzprüfungen umgewandelt werden.  

 


